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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Erfahrungsmedizin (DGEM 
e.V.) zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Anpassung der Kranken-
hausreform (Krankenhausreformanpassungsgesetz – KHAG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Zusendung des Referentenentwurfs des Krankenhausre-
formanpassungsgesetzes (KHAG) und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Ernährungsmedizin spielt sowohl bei der Prävention als auch bei der 
Therapie zahlreicher Erkrankungen eine tragende Rolle. 

Ein Beispiel ist die krankheitsbezogene Mangelernährung: Aktuellen Stu-
dien zufolge sterben in deutschen Krankenhäusern jährlich ca. 200.000 
Menschen an den Folgen einer Mangelernährung. Interventionsstudien zei-
gen, dass ca. 55.000 dieser Todesfälle durch eine leitliniengerechte Diag-
nostik und Therapie der Mangelernährung vermeidbar wären. Zudem ver-
ursachen die Folgen der Mangelernährung gesundheitliche Mehrkosten 
von jährlich ca. 6 Milliarden Euro, die sich aus längeren Klinikaufenthalten, 
vermehrten Komplikationen und häufigeren stationären Wiederaufnahmen 
ergeben. 

Vor diesem Hintergrund ist zu fordern, dass jedes Krankenhaus in Deutsch-
land über ein qualifiziertes Ernährungsteam verfügen muss. Dieses besteht 
definitionsgemäß aus einer qualifizierten Ernährungsfachkraft (Diätassis-
tent:in oder Ernährungswissenschaftler:in oder Ökotropholog:in) und ei-
ner/einem Ernährungsmediziner:in (mit Zusatzbezeichnung Ernährungsme-
dizin nach WBO oder curricularer Weiterbildung). 

Bei der Anzahl der benötigten Personen im Ernährungsteam ist auf die 
Größe der Klinik bzw. die Zahl der Patient:innen und auf die notwendigen 
Vertretungsregelungen (analog den Leistungsgruppen) zu achten. Es müs-
sen also pro Krankenhaus mindestens zwei Ernährungsfachkräfte und zwei 
Ernährungsmediziner/-innen vorgehalten werden. Diese 
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 Personalanforderung muss in die Strukturkriterien (Mindestvoraussetzun-
gen) der Krankenhäuser im Zuge der Krankenhausreform Eingang finden. 
Im vorliegenden Entwurf habe ich dies entsprechend unter „Nr. 13” bei 
„Anlage 1” formuliert. Es handelt sich hierbei nicht um ein Strukturkrite-
rium einer einzelnen Leistungsgruppe, sondern es muss pro Krankenhaus 
erfüllt sein. 

Durch die Aus- und Weiterbildungstätigkeiten der Fachgesellschaften ist si-
chergestellt, dass flächendeckend genügend qualifizierte Fachkräfte zur 
Verfügung stehen. Hierbei ist zu beachten, dass die genannten Ernährungs-
fachkräfte exklusiv für die Ernährungstherapie im Krankenhaus vorgehalten 
werden müssen, während die Ernährungsmediziner:innen gleichzeitig ihre 
„normalen“ Tätigkeiten in der jeweiligen Fachabteilung/Leistungsgruppe 
versehen können. 

Der finanzielle Ressourceneinsatz bleibt somit überschaubar, während sich 
gleichzeitig ein erhebliches Einsparpotenzial ergibt (siehe Beispiel oben) 
und eine bessere Patientenversorgung gewährleistet ist. 

 

Da die Ernährungsmedizin trotz ihrer großen klinischen und gesellschaftli-
chen Relevanz bisher keinen Eingang in die Überlegungen zur Krankenhaus-
reform gefunden hat, würde ich mich sehr freuen, wenn dies nun auf die-
sem Wege doch noch gelingen könnte. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. med. Gert Bischoff 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Erfahrungsmedizin (DGEM e.V.) 


